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PräambelPräambelPräambelPräambel    

    

Seit Einführung der sozialen Pflegeversicherung sind die Pflegekassen die wichtigs-

ten Ansprechpartner für ihre Versicherten und deren Angehörigen/Lebenspartnern 

in allen Fragen der Pflege und des pflegerischen Umfeldes. Die Pflegekassen sehen 

in der umfassenden Aufklärung und Beratung eine originäre Aufgabe, die sich 

zugleich aus den Sozialgesetzen ableitet (z. B. § 7 SGB XI, §§ 13 bis 15 SGB I). 

 

Hierzu gehört insbesondere 

- die Bevölkerung über Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit den Sozi-

alleistungen aufzuklären, 

- den Einzelnen zielgerichtet zu beraten, 

- über alle sozialen Angelegenheiten Auskünfte zu erteilen. 

 

Die Auskunft erstreckt sich nicht nur auf die Benennung der für die Sozialleistungen 

zuständigen Stellen, sondern auch auf alle Sach- und Rechtsfragen, die für die Aus-

kunftssuchenden von Bedeutung sein können. Die Pflegekassen sind auch verpflich-

tet, untereinander sowie mit den anderen Leistungsträgern mit dem Ziel zusam-

menzuarbeiten, eine möglichst umfassende Auskunft durch eine Stelle zu gewähr-

leisten. 

 

Nicht zuletzt haben die Pflegekassen darauf hinzuwirken, dass bei den zuständigen 

Leistungsträgern rechtzeitig Anträge auf Sozialleistungen gestellt werden, um An-

sprüche ihrer Versicherten zeitnah realisieren und eine bedarfsgerechte umfassende 

Versorgung ermöglichen zu können. Zu nennen sind hier beispielsweise die Leis-

tungen der Krankenversicherung entsprechend dem Grundsatz "Rehabilitation vor 

bzw. bei Pflege". 

 

Zwar kommen die Pflegekassen diesen Aufgaben und Verpflichtungen in ihrer tägli-

chen Arbeit bereits nach. Aus Sicht der Ersatzkassen, die sich als zuverlässige An-

wälte ihrer Versicherten und den Angehörigen/Lebenspartnern verstehen, sind die 

gegenwärtigen Aktivitäten der Pflegekassen allerdings noch nicht ausreichend, um 

den vielfältigen Anforderungen immer gerecht werden zu können. Die Ersatzkassen 

halten es deshalb für notwendig, den wichtigen Aufgaben der Aufklärung und Bera-

tung mehr Engagement zu widmen und diese bedeutsamen Handlungsfelder zu op-

timieren und weiter zu entwickeln. Vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden 
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demographischen Entwicklung und der erwarteten zunehmenden Zahl pflegebe-

dürftiger Menschen gewinnt diese Aufgabe künftig einen noch höheren Stellenwert. 

 

 

ZieleZieleZieleZiele    

 

Mit dieser Konzeption bringen die Ersatzkassen ihre anerkannt gute Beratungskom-

petenz erneut öffentlich ein und zeigen Möglichkeiten und Wege auf, um Pflegebe-

dürftige und deren Familien in ihrer schwierigen Lebenslage bestmöglich zu unter-

stützen. Insbesondere ist das Konzept ausgerichtet auf eine Intensivierung der Zu-

sammenarbeit zwischen den beteiligten Personen/Versicherten, den Leistungsträ-

gern, den Leistungsanbietern, den Sozialhilfeträgern und den übrigen Beteiligten. 

Dazu wird auf der Basis der bereits vorhandenen Strukturen eine gemeinsame Ori-

entierungshilfe genutzt, auf der durch Koordination, Kooperation und Konvergenz 

die Erfüllung der objektiven Bedürfnisse des Einzelnen im Zentrum des gemeinsa-

men Handelns steht. Dies ermöglicht, die unterschiedlichen Zuständigkeiten der 

Träger und Stellen zu vernetzen und optimal zu nutzen. 

 

 

AufgabenAufgabenAufgabenAufgaben    

 

Die Ersatzkassen stellen sich der Verantwortung für die Sicherstellung der pflegeri-

schen Versorgung ihrer Versicherten. Das erfordert, die Versicherten, deren Ange-

hörigen/Lebenspartnern und weitere in der Pflege engagierte Personen rechtzeitig 

und umfassend nicht nur über das Leistungsspektrum der Pflegeversicherung, son-

dern über alle im Zusammenhang mit der Pflegebedürftigkeit relevanten Leistungs-

möglichkeiten und Hilfsangebote zu informieren. Die Ersatzkassen arbeiten mit den 

Trägern der ambulanten und der stationären gesundheitlichen Versorgung partner-

schaftlich zusammen, um die für die Betroffenen zur Verfügung stehenden Hilfen zu 

koordinieren, damit diese nahtlos und störungsfrei ineinander greifen. 
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HandlungsfelderHandlungsfelderHandlungsfelderHandlungsfelder    

 

Die Handlungsfelder der Auskunft und Beratung ergeben sich vorrangig aus den 

Bedürfnissen der Versicherten, um Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwin-

den, zu vermindern oder eine Verschlimmerung zu verhindern. Auch die Bedürfnis-

se der Angehörigen/der Lebenspartner und Personen, die aufgrund ihres pflegeri-

schen Engagements erheblichen Belastungen unterliegen, sind hier einzubeziehen. 

 

Die Pflegeberatung orientiert sich an den subjektiven Interessen und den objektiven 

Bedürfnissen der Betroffenen. Sie erschließt deren individuelle Ressourcen und 

Kompetenzen und stützt sie durch Anerkennung, Förderung und Einbindung in das 

Netz von Hilfeangeboten und Hilfsmöglichkeiten. 

 

In der nachfolgenden Orientierungshilfe (Abschnitt 1) sind zu wesentlichen Bedürf-

nissen der Versicherten, deren Angehörigen/Lebenspartnern und weitere in der 

Pflege engagierte Personen, die sich anbietenden Maßnahmen sowie die zuständi-

gen Leistungsträger genannt. Spezifische Erläuterungen können den weiteren Ab-

schnitten entnommen werden. 

 

Die Ersatzkassen wirken darauf hin, dass die Zusammenarbeit alle an der Versor-

gung Beteiligten intensiviert wird. Sie setzen sich bei den zuständigen Stellen dafür 

ein, dass erforderliche Maßnahmen, z. B. der Prävention, der Krankenbehandlung, 

der Rehabilitation und der Betreuung durchgeführt werden. Insbesondere unterstüt-

zen sie die Versicherten bei der Antragstellung und der Inanspruchnahme dieser 

Leistungen. 

 

 

AusblickAusblickAusblickAusblick    

 

Die Ersatzkassen realisieren dieses Rahmenkonzept im Interesse ihrer Versicherten 

und deren Angehörigen/Lebenspartnern und entwickeln es auf der Basis der ge-

wonnenen Erfahrungen weiter. Dazu sind alle Beteiligen aufgerufen, ihren Beitrag im 

Rahmen einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit zu leisten, damit die Versorgung 

der Versicherten auf dieser Grundlage nahtlos und störungsfrei ineinander greift. 




